
490 Gesetzblatt Teil I Nr. 38 — Ausgabetag: 4. Juli 1990

zweige durch Beiträge der Versicherten, der Arbeitgeber und 
Dritter, durch staatliche Zuschüsse und durch sonstige Ein
nahmen aufgebracht.

(2) Der Versicherungsträger darf nur Geschäfte zur Erfül
lung seiner in Rechtsvorschriften vorgeschriebenen oder zu
gelassenen Aufgaben führen und seine Mittel nur für diese 
Aufgaben sowie für die Verwaltungskosten verwenden.

(3) Dem Versicherungsträger dürfen Aufgaben anderer Ver
sicherungsträger und Träger öffentlicher Verwaltung nur auf 
Grund von Rechtsvorschriften übertragen werden. Dadurch 
entstehende Kosten sind ihm zu erstatten. Verwaltungsver
einbarungen der Versicherungsträger zur Durchführung ihrer 
Aufgaben bleiben unberührt.

Zweiter Unterabschnitt 
Krankenversicherung

§35
Allgemeines

Die Mittel für die Krankenversicherung werden durch Bei
träge und sonstige Einnahmen aufgebracht. Ein Staatszuschuß 
wird nicht gezahlt.

§36
Beitragssatz

(1) Der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung 
entspricht jeweils dem durchschnittlichen allgemeinen' Bei
tragssatz der Krankenkassen der Bundesrepublik Deutschland. 
Der Minister für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, in Ab
stimmung mit dem Minister für Gesundheitswesen Verände
rungen des Beitragssatzes bekanntzugeben. Ab 1. Juli 1990 
gilt ein Beitragssatz von 12,8 Prozent.

(2) Die nach Absatz 1 zu zahlenden Beiträge tragen die Ver
sicherten und ihre Arbeitgeber je zur Hälfte.

(3) Die Beiträge der Studenten, Praktikanten und Pflicht
assistenten werden von der Studieneinrichtung getragen.

(4) Die Beiträge für Personen, die Lohnersatzleistungen 
nach dem Recht der Arbeitsförderung beziehen, trägt die Ar
beitsverwaltung.

(5) Die Beiträge der Empfänger von Vorruhestandsgeld 
trägt die Stelle, die das Vorruhestandsgeld zu tragen hat.

(6) Die Beiträge für Personen, die für begrenzte Zeit in der 
Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) be
schäftigt sind und auf Antrag des Arbeitgebers pflichtversi
chert bleiben, werden von diesem allein getragen.

(7) Die Beiträge der freiwillig Versicherten werden von 
diesen allein getragen.

(8) Die Beiträge für Rentner bzw. Versorgungsempfänger 
sind als Pauschalsumme an die Krankenversicherung abzu
führen. Die Höhe der Pauschalsumme bestimmt sich nach dem 
Gesamtbetrag der Renten bzw. Versorgungsbezüge- vor Abzug 
eines auf die Rentner bzw. Versorgungsempfänger entfallen
den Anteils am Beitrag zur Krankenversicherung.

§37
Beltragsbemessungsgrundlage

(1) Bei pflichtversicherten Personen werden der Beitrags
berechnung zugrunde gelegt:

a) das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen aus einer Be
schäftigung oder selbständigen Tätigkeit, das entspre
chend den Rechtsvorschriften der Beitragspflicht unter
liegt,

b) die Besoldungsbezüge von Personen in einem Dienstver
hältnis, soweit dieses nicht auf der Wehrpflicht be
ruht,

c) das Stipendium,
d) das in der Arbeitslosenversicherung vor Eintritt der 

Arbeitslosigkeit durch Beiträge versicherte Arbeitsent
gelt,

e) das Vorruhestandsgeld,
f) die Rente bzw. Versorgung.

(2) Bei freiwillig versicherten Personen wird der Beitrags
berechnung der Betrag zugrunde gelegt, der dem tatsächlichen 
Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen entspricht, mindestens 
aber ein Siebtel der Bezugsgröße (§ 6). Bei Personen, die sich 
gemäß § 17 Absatz 2 freiwillig versichert haben, wird der Bei
tragsberechnung das Einkommen zugrunde gelegt, das in der 
Bundesrepublik Deutschland zugrunde zu legen wäre. Von 
dem Versicherten ist ein Nachweis über dieses Einkommen zu 
erbringen.

§38 ,
Beltragsbemessungsgrenze

Die Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung 
beträgt 75 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der ge
setzlichen Rentenversicherung (§ 42).

Dritter Unterabschnitt 
Rentenversicherung

§39
Allgemeines

Die Mittel für die Rentenversicherung werden durch Bei
träge, sonstige Einnahmen und einen Staatszuschuß aufge
bracht. Der Staat trägt für das Kalenderjahr 1990 den Un
terschiedsbetrag zwischen den Einnahmen und Ausgaben. Ab
1. Januar 1991 beträgt der Staatszuschuß 18,8 Prozent der 
Rentenausgaben.

§40
Beitragssatz

(1) Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung 
entspricht jeweils dem Beitragssatz zur gesetzlichen Renten
versicherung der Bundesrepublik Deutschland. Der Minister 
für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, Veränderungen des 
Beitragssatzes bekannt zu geben. Ab 1. Juli 1990 gilt ein Bei
tragssatz von 18,7 Prozent.

(2) Die nach Absatz 1 zu zahlenden Beiträge tragen die Ver
sicherten und ihre Arbeitgeber je zur Hälfte.

(3) Der Beitragssatz der bergbaulich Versicherten beträgt 
9,35 Prozent. Der Beitragssatz der Arbeitgeber der bergbau
lich Versicherten beträgt 15,1 Prozent.

(4) Die Beiträge für Personen, die Lohnersatzleistungen 
nach dem Recht der Arbeitsförderung beziehen, trägt die Ar
beitsverwaltung.

(5) Die Beiträge der Empfänger von Vorruhestandsgeld 
trägt die Stelle, die das Vorruhestandsgeld zu tragen hat.

(6) Die Beiträge für Personen, die für begrenzte Zeit in der 
Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) be
schäftigt sind und auf Antrag des Arbeitgebers pflichtversi
chert bleiben, werden von diesem allein getragen.

(7) Die Beiträge der freiwillig .Versicherten werden von 
diesen allein getragen.

(8) Für Empfänger einer Rente oder einer entsprechenden 
Versorgung, die Arbeitsentgelt erzielen und gemäß § 19 Ab
satz 2 versicherungsfrei sind, hat der Arbeitgeber den Bei
tragsanteil zu zahlen, den er bei Pflichtvefticherung zu tra
gen hätte.

§41
Beitragsbemessungsgrundlage

(1) Bei pflichtversicherten Personen werden der Beitrags
berechnung zugrunde gelegt:

a) das Arbeitsentgelt aus einer Beschäftigung, das entspre
chend den Rechtsvorschriften der Beitragspflicht unter
liegt,

b) als Arbeitseinkommen aus einer selbständigen Tätigkeit 
ein Betrag in Höhe von 50 Prozent der Bezugsgröße (§ 6),


